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B-VG Art119a Abs5;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Nach st Rsp des VwGH (Hinweis E VS 3.12.1980, 3112/79, VwSlg 10317 A/1980) dürfen die Berufungsbehörde bzw in

weiterer Folge die Vorstellungsbehörde und die Gerichtshöfe des öAentlichen Rechtes in Fällen eines eingeschränkten

Mitspracherechtes einer Partei, wie es sich aus § 30 Abs 4 Tir BauO 1989 ergibt, auf Grund des von ihr eingebrachten

Rechtsmittels nicht über den Themenkreis hinausgehen, in dem die Partei mitzuwirken berechtigt ist. Sache iSd

Bestimmung des § 66 Abs 4 AVG ist ausschließlich jener Bereich, in welchem dem Berufungswerber ein

Mitspracherecht zusteht.
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